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OLG: Frankfurt a.M.: Verzeichnis lieferbarer Bücher
für gebundenen Buchpreis maßgeblich

Bücher und andere Schriftwerke 
unterliegen in Deutschland der 
Buchpreisbindung, die zum Schutz 
des Kulturguts "Buch" einen Ver-
kauf nur zum offiziell festgesetz-
ten Preis erlaubt. Welche Preislis-
ten zur Bestimmung des gebunde-
nen Preises herangezogen werden 
müssen, klärte nun das OLG Frank-
furt a.M. (...)

I. Der Sachverhalt
Die Beklagte, ein Musikhaus, verkauf-
te unter anderem über Amazon Mu-
siklehrbücher und Notenhefte. Da-
bei verstieß die Beklagte durch den 

Verkauf von Musiknoten zu einem 
höheren Preis als dem festgesetzten 
gebundenen Ladenpreis gegen das 
BuchPrG.
Daraufhin gab sie im Jahr 2015 dem 
Kläger gegenüber eine strafbewähr-
te Unterlassungserklärung mit einem 
Vertragsstrafeversprechen ab.
Im Jahr 2021 erwarb der Kläger bei 
der Beklagten ein Buch mit Audio-CD 
zum Preis von 12,95 Euro. Das Buch 
wurde zu diesem Zeitpunkt auch 
auf der Homepage des Verlages mit 
einem Preis von 12,95 Euro ausge-
wiesen. Das Verzeichnis lieferbarer 
Bücher gab für das streitgegenständ-
liche Buch aber einen Preis von 9,95 
Euro an.
Daraufhin ging der Kläger aus der 
Unterlassungserklärung gerichtlich 
gegen die Beklagte vor und bekam 
vor dem LG Wiesbaden (Az: 11 O 
73/21) recht.
Gegen das Urteil legte die Beklagte 
Berufung ein und brachte vor, dass 
allein die Festlegung des Preises des 
Verlags maßgeblich sei.
Der Kläger hingegen verteidigte 
das angefochtene Urteil mit der Be-
gründung, es habe sich ein Handels-

brauch im Sinne des § 346 HGB ent-
wickelt, wonach das VLB die Preisre-
ferenzdatenbank sei und nahezu alle 
relevanten Verlage die dort ausge-
wiesenen Preise als verbindlich aner-
kannten.

II. Die Entscheidung
Das OLG Frankfurt a.M. wies mit Ur-
teil vom 24.11.2023 (Az: 11 U 150/22) 
die Berufung zurück und erhielt das 
erstinstanzliche Urteil aufrecht. Die 
Beklagte habe gegen die ihm oblie-
gende Verpflichtung aus § 3 BuchPrG 
verstoßen. (...)
§ 3 BuchPrG legt fest, dass beim ge-
werbs- oder geschäftsmäßigen Ver-
kauf von Büchern an Letztabnehmer 
der nach § 5 Abs. 1 BuchPrG festge-
setzte Preis einzuhalten ist.
§ 21 VerlagsG gewährt dem Verleger 
das Recht, den Ladenpreis, zu dem 
das Werk in der jeweiligen Auflage 
verbreitet wird, zu bestimmen.
Gleichzeitig sind die Verlage aber 
gem. § 5 Abs. 1 BuchPrG verpflichtet, 
die Endpreise ihrer Produkte zu bin-
den und zu veröffentlichen.
Dabei umfasst die Preisbindung die 
jeweilige Ausgabe des Titels und 
nicht den Buchtitel allgemein. Dem-
zufolge bedürfen inhaltlich oder äu-
ßerlich verschiedene Folgeauflagen 
einer erneuten Preisaufsetzung.
§ 5 Abs. 1 BuchPrG verlangt nicht nur 
die Festlegung des Endpreises, son-
dern auch dessen Veröffentlichung.
Dieser Preis ist für alle Buchhändler, 
die zur Einhaltung der Buchpreisbin-
dung verpflichtet sind, maßgeblich.
Aus diesem Grund muss die Veröf-
fentlichung "in geeigneter Weise" ge-
schehen, da die Händler sich nur so 
über den ...                                   >>> S. 2 
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>>>  ... maßgeblichen Preis informieren können und 
diesen beim Verkauf an den Letztabnehmer beachten 
können. (...)
Für das im Fall streitgegenständliche Buch mit Audio-
CD sei, so das OLG Frankfurt a.M., im Hinblick auf die 
Angaben im VLB zum Zeitpunkt des Kaufs ein festge-
setzter und gebundener Ladenpreis von 9,95 Euro an-
zunehmen.
Die abweichende Angabe von 12,95 Euro auf der 
Homepage des Verlages stelle jedenfalls bezüglich ei-
nes abweichenden Handelsbrauchs hinsichtlich der 
Veröffentlichung und damit verbundenen lückenlosen 
Information der den Pflichten des § 3 BuchPrG Unter-
liegenden keine dem Beklagten gegenüber wirksame 
Festsetzung des gebundenen Ladenpreises dar.
Folglich habe der Beklagte das Buch zu einem höhe-
ren als den festgesetzten Preis verkauft, ein sogenann-
ter Überpreisverkauf liege vor.
Bezüglich des Vortrages des Klägers sei zumindest 
von einem Handelsbrauch im Sinne des § 346 HGB da-
hingehend auszugehen, dass die festgesetzten Preise 
branchentypisch im VLB publiziert würden und damit 
als festgesetzte Preise gemäß § 3 BuchPrG gälten. Dies 
sei jedenfalls dann der Fall, wenn der betroffene Verlag 
– wie hier – das VLB zur Veröffentlichung des festge-
setzten Preises selbst nutze.
Diese Gleichsetzung zwischen Festsetzung und Pu-
blizität im VLB sei unmittelbare Folge der Verkehrs-
ordnung für den Buchhandel in der Fassung vom 
9.11.2006 und November 2013. Denn gemäß § 3 Nr. 3 
dieser Verkehrsordnung gelte für den Buchhandel der 
veröffentlichte Preis als der festgesetzte Preis.
Die Publizität der Erklärung, die in der Regel an das 
Verzeichnis erfolgt, trete an die Stelle der Willenserklä-
rung des Verlages.
Zwar fehle es an der unmittelbaren Wirkung der Ver-
kehrsordnung gegenüber der Beklagten, denn Buch-
handlungen als Abnehmer der Verlage stellten Dritte 
dar, gegenüber denen der Börsenverein keine verbind-
lichen Regelungen treffen dürfe. Allerdings betone § 3 
Nr. 3 der Verkehrsordnung aber die Existenz des vom 
Kläger vorgebrachten Handelsbrauchs im Sinne des  
§ 346 HGB.
Diesen müsse sich die Beklagte wiederum entgegen-
halten lassen. Denn die Buchhändler müssten sich lü-
ckenlos und zuverlässig über die den Endabnehmern 
gegenüber geltenden Preisen informieren können. 
Nur wenn ihnen in zumutbarer und eindeutiger Weise 
die gebundenen Ladenpreise zugänglich seien, könn-
ten sie Ihre Verpflichtung aus § 3 BuchPrG erfüllen. 
Dem diene die Veröffentlichung in einer branchen-
typischen Datenbank. (...)
Der vom Verlag verursachte Wiederspruch zwischen 
den Angaben auf der Homepage (12,95 Euro) und 
dem VLB (9,95 Euro) werde eindeutig zugunsten des 
im VLB ausgewiesenen Preises aufgelöst. Im Übrigen 
bleibe es dabei, dass es in der Verantwortung des Be-
klagten (als Verkäufer von Büchern an den Letztab-
nehmer) liege, sich über die maßgeblichen gebunde-
nen Preise zu informieren. (...)
• www.it-recht-kanzlei.de
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Unter Hinweis auf § 80 UrhG, § 9 UWG (Österreich) sowie 
§ 5 Abs. 3 MarkenG (Deutschland) nehmen wir Titelschutz 
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Helikoptereltern

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, Darstel-
lungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreibweisen, 
insb. Groß- u. Kleinschreibung, Schriftarten, entsprechen-
den Untertiteln und mit allen Zusätzen für alle Werkarten 
und Medien (insb. Film, Fernsehen, Offline- und Online-
Dienste (insb. Internet), Bild-/Ton- und Datenträger aller 
Art, sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digita-
le Medien und Netzwerke.
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Unter Hinweis auf § 80 UrhG, § 9 UWG nehmen wir Titel-
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als Reihentitel und Einzeltitel in jeder Schreibweise, Dar-
stellungsform, Wortverbindung und Kombination zur Ver-
wendung in allen Medien.

Weber Stamer GmbH,
Schivelbeiner Straße 31,
D - 10439 Berlin
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Online-Coachings sind im heutigen Zeitalter in vielen 
Bereichen allgegenwärtig. Der Klassiker dürften wei-
terhin Coachings sein, die beim Aufbau eines Unter-
nehmens helfen. Doch handelt es sich bei solchen On-
line-Coachings möglicherweise um einen Fernunter-
richt, der einer Zulassung bedarf? Dieser Frage ging 
nach dem LG Hamburg nun das OLG Hamburg nach 
und beurteilte dabei, ob es für einen Fernunterricht 
tatsächlich auf die räumliche Trennung ankommt.
Das Hanseatische Oberlandesgericht hat kürzlich ent-
schieden, dass Online-Coaching ohne Überwachung 
des Lernerfolgs nicht der Zulassung nach § 12 Fernun-
terrichtsschutzgesetz bedürfe. Ein Verbraucher sei daher 
trotz Widerrufs eines Vertrages mit einem gewerblichen 
Anbieter von E-Commerce Coachings verpflichtet, die ver-
einbarte Vergütung in vollem Umfang zu zahlen. Damit 
widersprach das OLG einem früheren Urteil des Landge-
richts Hamburg (Urt. v. 20.02.2024, Az. 10 U 44/23).

Streit um Honorarzahlung zwischen Coaching- 
Unternehmen und Kunden 

Wer beispielsweise auf YouTube unterwegs ist, bekommt 
ab und zu sicherlich Werbung für sogenannte "Business 
Coachings" angezeigt. Meist wird in solchen Werbeclips 
versprochen, dass die Coachings dabei helfen sollen, zum 
Beispiel einen Online-Shop aufzubauen oder Geld mit 
Trading zu verdienen. Viele dieser Angebote sind jedoch 
nicht seriös und bieten keinen Mehrwert, weshalb die On-
line-Coachings mit Vorsicht angegangen werden sollten.
Nun wurde ein solches Coaching Gegenstand ei-
nes Streits vor dem LG Hamburg. Ein angehender 
E-Commerce- Händler suchte sich Hilfe für den Aufbau 
eines Online-Shops, der auf T-Shirt-Verkäufe ausgelegt 
sein sollte. Dafür wollte sich der angehende Händler einen 
Coach zur Seite holen – also vereinbarte er ein unverbind-
liches Telefongespräch mit dem Anbieter Cook Consul-
ting, das ein Coaching zum Thema "Erfolgreiche Online 
Shops" anbot. Das unverbindliche Gespräch überzeugte 
den Kunden, also einigte er sich mit dem unter einem 
Pseudonym auftretendem Coach auf ein sechsmonatiges 
Coaching. Vereinbart wurde ein sogenanntes "Eins-zu-
eins"-Mentoring, der Preis belief sich auf 6.366,50 Euro.
Insgesamt wurden 144 Stunden Online-Coaching sowie 
40 Stunden Videomaterial angeboten. Noch während des 
Telefonats hatte der Coach dem Kunden folgende Nach-
richt geschickt: "Möchtest du M. die Masterclass bewusst 
als Unternehmer zum Aufbau deines online Shops und 
Gewerbes neben deinem Angestellten Job kaufen?" Zwar 
antwortete der angehende Kunde mit "Ja". Nach Eingang 
der Rechnung mit Ratenzahlungsvereinbarung kamen 
ihm aber Bedenken, weshalb er den Vertrag widerrief. Die 
Beratungsfirma zeigte sich von dem Absprung jedoch we-
nig begeistert und ging für das Honorar vor Gericht.

OLG: Kein Fernunterrichtsvertrag
Das Hanseatische OLG entschied nun, dass der Vertrag 
nicht als Fernunterrichtsvertrag im Sinne des Fernunter-
richtsschutzgesetzes zu betrachten sei, da er keine sys-
tematisch aufbereiteten Lerninhalte umfasse, die haupt-
sächlich über Distanz vermittelt werde. Auch das Merkmal 

Online-Shop-Masterclass: 
Online-Coaching benötigt keine Zulassung als Fernunterricht

der "Überwachung" im Sinne des Fernunterrichtsschutz-
gesetzes erfordere im Kontext von Coaching-Verträgen 
keine wiederholte Überwachung des Lernerfolgs. Viel-
mehr reiche eine einmalige Überwachung aus oder das 
Recht des Lernenden, eine solche Überwachung einzufor-
dern. Stattdessen konzentriere sich der Coaching-Vertrag 
auf die individuelle Beratung und Unterstützung beim 
Aufbau eines E-Commerce-Geschäfts. Daher sei der Ver-
trag rechtsgültig und der Verbraucher müsse die verein-
barte Summe bezahlen.
Das Urteil betont, dass nicht alle digitalen Bildungsange-
bote automatisch unter das Fernunterrichtsschutzgesetz 
fallen. (...)

Vorinstanz: LG Hamburg sah Coaching noch als 
 Fernunterricht

Anders hatte noch das Landgericht Hamburg entschie-
den, wonach Online-Coachings Fernunterricht und da-
her auch zulassungspflichtig seien. Begründet wurde 
die Entscheidung damit, dass es beim Fernunterricht 
auf die räumliche Trennung ankommt. Der Vertrag war 
nach Auffassung des LG Hamburg aufgrund der fehlen-
den Zulassung nichtig. Die Beratungsfirma konnte nach 
dieser Ansicht nicht das Honorar geltend machen (Urt. v. 
19.07.2023, Az. 304 O 277/22).
Zur Erläuterung führte das LG Hamburg aus: Vertragsin-
halt sei laut Gericht der Fernunterricht gewesen. Solche 
Kurse müssten jedoch nach § 12 Abs. 1 S. 1 Fernunter-
richtsschutzgesetz zugelassen werden. Eine solche Zulas-
sung der Zentralstelle für Fernunterricht habe hier jedoch 
nicht vorlegen, demnach sei der Vertrag nichtig.
Die rechtliche Beurteilung hing im Wesentlichen von 
der Frage ab, ob die Anforderung des § 1 Abs. 1 Nr. 1 des 
 Fern USG erfüllt war, wonach eine "ausschließlich oder 
überwiegend räumliche" Trennung zwischen Lehrern 
und Schülern ein Merkmal für Fernunterricht darstellt. Die 
Coaches argumentierten hingegen, dass das Fehlen eines 
persönlichen Kontakts entscheidend sei: Ähnlich wie im 
herkömmlichen Präsenzunterricht säßen die Beteiligten 
beim Online-Coaching einander gegenüber, nur eben un-
ter Verwendung von Kameras. Diese Sichtweise wird in 
der vorhandenen, wenn auch begrenzten Literatur und 
Rechtsprechung teilweise vertreten, räumten die Ham-
burger Richter ein. Bereits in der Gesetzesbegründung 
von 1975 (Seite 14) sei jedoch Unterricht, bei dem die 
Stimme des Lehrenden hauptsächlich durch Tonaufnah-
men in einen anderen Raum übertragen wird, als Fern-
unterricht eingestuft worden. Dies zeige laut dem LG, dass 
die räumliche Trennung im wörtlichen Sinne zu verstehen 
sei – also unabhängig von den technischen Möglichkei-
ten, die Distanz zu überbrücken.
Darüber hinaus argumentierte das LG, würde der Zweck 
des Gesetzes – nämlich der Schutz vor unseriösen Lehr-
gangsangeboten – gegen eine Auslegung sprechen, die 
Videounterricht von der Anwendung des Gesetzes aus-
nehmen würde. Das FernUSG würde laut dem Gericht au-
ßerdem nicht nur Verbraucher schützen. Demnach sei es 
irrelevant, dass der Kunde den Vertrag als Unternehmer 
schließen wollte.
• www.wbs.legal
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